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Ordnung des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main für den Bachelorstudiengang Islamische 
Studien des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften vom 14.07.2010 in der 
Fassung vom 06.10.2011 

Hier: Änderung 

 

Genehmigt durch das  Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 

in der Sitzung vom 05.03.2013 

 
Aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität vom 21.12.2012 wird die Ordnung für den Bachelorstudiengang Islamische Studien vom 14.07.2010 

in der Fassung vom 06.10.211 nachfolgend geändert beziehungsweise ergänzt: 

 

Artikel I 
Änderungen 

1. § 9 Abs. 1 bis 6 werden ersetzt durch: 

(1) Der Fachbereich Sprach- und Kulturwissenschaften bildet für seine Bachelor- und Masterstudiengänge einen gemein-

samen Prüfungsausschuss, dessen Vorsitz der Studiendekan oder die Studiendekanin innehat. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören neben dem Studiendekan oder der Studiendekanin 10 Mitglieder an: 

 fünf Mitglieder der Professorengruppe des Fachbereichs, die verschiedene Fächer vertreten sollen; 

 zwei wissenschaftliche Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen des Fachbereichs; 

 drei Studierende, von denen mindestens einer oder eine in einem Bachelorstudiengang des Fachbereichs und 

mindestens einer oder eine in einem Masterstudiengang des Fachbereichs immatrikuliert ist. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses nebst ihrer Vertretung werden auf Vorschlag der jeweiligen Gruppen vom 

Fachbereichsrat gewählt. Aus dem Kreis der gewählten Mitglieder wählt der Prüfungsausschuss einen Professor oder eine 

Professorin als Stellvertreter oder Stellvertreterin des oder der Vorsitzenden. 

(4) Die Amtszeit der professoralen Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Amtszeit des wissenschaftlichen Mitarbei-

ters oder der wissenschaftlichen Mitarbeiterin beträgt zwei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl 

der Mitglieder ist zulässig. Bei Angelegenheiten, die ein Mitglied des Prüfungsausschusses persönlich betreffen, ruht dessen 

Mitgliedschaft in Bezug auf diese Angelegenheit und wird durch den Stellvertreter oder die Stellvertreterin wahrgenom-

men. 
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(5) Der oder die Vorsitzende lädt zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses ein und führt bei allen Beratungen und Be-

schlussfassungen den Vorsitz. In der Regel soll in jedem Semester mindestens eine Sitzung des Prüfungsausschusses statt-

finden. Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn dies mindestens zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses fordern. 

(6) Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens sechs Mitglieder, darunter der oder 

die Vorsitzende oder der oder die stellvertretende Vorsitzende und mindestens zwei weitere Mitglieder der Professoren-

gruppe anwesend sind. Für Beschlüsse ist die Zustimmung der Mehrheit der Anwesenden erforderlich. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme des oder der Vorsitzenden. Die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind zu protokollie-

ren. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach der Geschäftsordnung für die Gremien der Johann Wolfgang Goethe-

Universität.  

 

2. § 9 Abs. 9 wird ersetzt durch: 

(9) Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses ist das Dekanat, das Prüfungsamt ist die Philosophische Promotionskommissi-

on. Ihr obliegen die geschäftsmäßige Abwicklung der Prüfungen einschließlich der Verwaltung der diesbezüglichen Daten 

sowie der Einzug der Prüfungsgebühren. 

 

3. § 9 Abs. 12 wird ersetzt durch: 

(12) Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Aufgaben der Prüfungsorganisation an die akademische Lei-

tung des Bachelor- oder Masterstudienganges (§ 10) und an das Prüfungsamt zur selbständigen Erfüllung delegieren. 

 

4. Nach § 9 Abs. 12 ist als neuer § 9 Abs.13  einzufügen: 

(13) Fachspezifische Entscheidungen bedürfen der Zustimmung der akademischen Leitung für den betreffenden Bachelor- 

oder Masterstudiengang. 

 

Artikel II 

In-Kraft-Treten 

Die Änderung der Ordnung für den Bachelorstudiengang Islamische Studien des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissen-

schaften tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe im UniReport in Kraft.  

Frankfurt, den 18. März 2013 
 

 

Prof. Dr. Iwo Amelung 
Dekan des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften 
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